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 Veröffentlicht am 23.01.1995

Index

L55008 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

NatSchG Vlbg 1969 §21;

VVG §1;

Rechtssatz

Keine Rechtsvorschrift sieht vor, daß Wiederherstellungsaufträge nach dem § 21 Vlbg NatSchG 1969 zwingend mit

einem Wiederherstellungsplan in Form einer planlichen Darstellung verbunden sein müssen. Eine planliche

Darstellung wäre dann erforderlich, wenn ohne sie der Wiederherstellungsauftrag nicht so konkretisiert werden

könnte, daß er einer Vollstreckung zugänglich ist.
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